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Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Populäre 

Musik und Medien der Fakultät für Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn 
 

vom 11. Dezember 2015 
 

 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547) hat die Universität 
Paderborn die folgende Satzung erlassen: 
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Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Populäre Musik und Medien an der Universität Paderborn 
vom 29. Mai 2013 (AM.Uni.Pb. 33/13), geändert durch die Satzung vom 14. März 2014 (AM.Uni.Pb. 74/14), 
wird wie folgt geändert:  

1. § 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„ (1) In den Masterstudiengang Populäre Musik und Medien kann nur eingeschrieben werden, wer 
kumulativ 

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägig fachgebundene) oder nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung das Zeugnis der Fachhochschulreife oder einen durch 
Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten 
Vorbildungsnachweis oder die Voraussetzungen für in der beruflichen Bildung Qualifizierte 
besitzt oder die Voraussetzungen der Bildungsausländerhochschulzugangsverordnung er-
füllt. 

2. einen Studienabschluss besitzt, der nachfolgende Voraussetzungen erfüllt: 
a) Es muss sich um einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer 

Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern der Universität Paderborn oder einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakademie handeln. Studienabschlüsse einer ausländischen staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschule eröffnen den Zugang, sofern hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu einem Studienab-
schluss der Universität Paderborn nach Satz 1 besteht. Für ausländische Bildungsab-
schlüsse sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder entsprechende gesetzliche Regelun-
gen zu berücksichtigen. Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik 
Deutschland mit anderen Staaten über die Gleichwertigkeit im Hochschulbereich 
(Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von Satz 2 
begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor. Im Übrigen soll bei 
Zweifeln über das Vorliegen oder Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede die Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. Die Feststellung über die 
Voraussetzungen nach Satz 2 trifft der Prüfungsausschuss. 

b) Der Studienabschluss muss nachfolgend beschriebene Kompetenzen beinhalten: 
- Grundzüge der Popmusikkulturanalyse: Kennen und Anwenden der Geschichte, 

Theorien und Methoden der Popmusikkulturforschung  
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- Grundzüge der Medien- und Kommunikationswissenschaft: Kennen und Anwen-
den der Geschichte, Theorien und Methoden der Medien- und Kommunikations-
wissenschaft 

-  Grundzüge der Musikwissenschaft: Kennen und Anwenden der Geschichte, Theo-
rien und Methoden der Musikwissenschaft 

- Grundzüge musikalischer Theorie und Praxis: Kennen und Anwenden musikali-
scher Instrumente und Reflexionen 

Die Feststellung über die Voraussetzungen trifft der Prüfungsausschuss. Fehlen Kom-
petenzen, so kann die Einschreibung mit der Auflage erfolgen, die Kompetenzen durch 
angemessene Studien nachzuholen und durch das Bestehen zugehöriger Prüfungen 
bis zur Meldung zur Masterarbeit nachzuweisen. Die Entscheidung hierüber sowie 
über Art und Umfang der Studien und Prüfungen trifft der Prüfungsausschuss auf der 
Grundlage des vorangegangenen Studienabschlusses. Die fehlenden und nachzuho-
lenden Studien dürfen 30 Leistungspunkte nicht überschreiten. Die Studien und Prü-
fungen sollten im ersten Semester des Masterstudiengangs erbracht werden.“ 

2. In § 4 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Studien- und“ gestrichen. 
3. § 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 
Anerkennung von Leistungen 

(1) Leistungen, die in anderen Studiengängen oder in Studiengängen an anderen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakade-
mien oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbe-
nen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt wer-
den. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf 
den Anerkennungszweck der Fortsetzung des Studiums und des Ablegens von Prüfungen vor-
zunehmen. Für die Anerkennung von Leistungen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in 
vom Land Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit den anderen Ländern und dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten gelten Satz 1 und 2 entsprechend.  

(2) Für die Anerkennung von Leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Soweit Vereinba-
rungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwer-
tigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten ab-
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weichend von Absatz 1 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor. Im 
Übrigen kann bei Zweifeln über das Vorliegen oder Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.  

(3) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Abs. 1 muss der Prüfungsausschuss auf Antrag des 
Studierenden in ein Fachsemester einstufen. 

(4) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 
49 Abs. 12 HG berechtigt sind, das Studium aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprü-
fung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Leistungen anerkannt. Die Feststellun-
gen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend.  

(5) Auf Antrag können vom Prüfungsausschuss sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der 
Grundlage vorgelegter Unterlagen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikatio-
nen den Leistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.  

(6) Zuständig für die Anerkennungen nach den Absätzen 1 und 5 ist der Prüfungsausschuss. Vor 
Feststellungen über das Vorliegen oder Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede oder über 
die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen oder Fachvertreter zu hören. Wird die 
Anerkennung versagt, so ist dies zu begründen.  

(7) Die antragstellende Person hat die für die Anerkennung erforderlichen Informationen (insbe-
sondere die durch die Leistungen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten und die Prüfungs-
ergebnisse) in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form vorzulegen. Der Prüfungsaus-
schuss hat über Anträge nach Absatz 1 spätestens innerhalb von 10 Wochen nach vollständi-
ger Vorlage aller entscheidungserheblichen Informationen zu entscheiden. 

(8) Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Werden Leistungen anerkannt, sind die 
Noten, soweit die Bewertungssysteme vergleichbar sind, gegebenenfalls nach Umrechnung zu 
übernehmen und in die jeweilige Notenberechnung einzubeziehen. Ist keine Note vorhanden 
oder sind die Bewertungssysteme nicht vergleichbar, wird der Vermerk „bestanden“ aufge-
nommen.  

(9) Eine Leistung kann nur einmal anerkannt werden. Dies gilt auch für die Anerkennung sonstiger 
Kenntnisse und Qualifikationen.“ 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 
a) Folgender Absatz 2 wird eingefügt: 

„(2) Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten und auf Antrag beim Prüfungsausschuss können 
über Absatz 1 hinaus Studierende des Bachelorstudiengangs Populäre Musik und Medien, die 
in ihrem Bachelorstudiengang mindestens 156 abschlussrelevante Leistungspunkte erworben 
haben, für ein Semester zu Modulen des Masterstudiengangs im Umfang von maximal 24 
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Leistungspunkten zugelassen werden. Von der Regelung kann nur einmalig Gebrauch ge-
macht werden, das heißt ein Vorziehen ist nicht mehr möglich, wenn bereits eine Zulassung zu 
vorgezogenen Mastermodulen, auch außerhalb dieses Studiengangs erfolgte. Eine Wiederho-
lung einer nichtbestandenen vorgezogenen Masterprüfung ist erst nach der Einschreibung in 
den Masterstudiengang möglich. Studierende haben keinen Anspruch darauf, zu einem späte-
ren Zeitpunkt Zugang zum Masterstudiengang zu erhalten.“ 

b) Die früheren Absätze 2 bis 4 werden Absätze 3 bis 5. 
c) In Absatz 3 (neu) wird wie folgt neu gefasst: 

„Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer zum Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 
80 LP an veranstaltungsbezogenen Prüfungsleistungen im Masterstudiengang Populäre Musik 
und Medien erworben hat und im Falle der Einschreibung mit Auflagen gem. § 3 das Bestehen 
der zugehörigen Prüfungen nachgewiesen hat.“ 

5. Im Anhang Modulbeschreibungen erhält in Modul 10 Master-Arbeit und Verteidigung die Beschrei-
bung „Teilnahmevoraussetzungen“ folgende Fassung: 
„Mind. 80 LP müssen bis zur Anmeldung der Master-Arbeit erreicht sein und im Falle der Ein-
schreibung mit Auflagen gem. § 3 Nachweis über das Bestehen der zugehörigen Prüfungen“. 
 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Dezember 2015 in Kraft. Diese Änderungssatzung wird in den Amt-
lichen Mitteilungen der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb.) veröffentlicht. 

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Kulturwissenschaften vom       
14. Oktober 2015 und nach Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 25. November 2015. 
 
Paderborn, den 11. Dezember 2015    Der Präsident 

       der Universität Paderborn 
 
 
         Professor Dr. Wilhelm Schäfer 
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